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von Alicia Schlender

B ei wem leben die Kinder nach einer 
Trennung, und wer kommt finanzi-
ell für sie auf? Diese Frage beschäf-

tigt Familiengerichte dann, wenn die Eltern 
sich über den sogenannten Umgang und 
Unterhalt nicht einigen können. Die Geset-
zesgrundlage dafür will die Ampel-Koaliti-
on zugunsten von mitbetreuenden Vätern 
ändern, lange tat sich wenig. Nun drangen 
erste Pläne aus dem FDP-geführten Justiz-
ministerium an die Öffentlichkeit. Das so-
genannte Eckpunktepapier sieht vor, dass 
Gerichte das Wechselmodell anordnen 
können, also die Betreuung des Kindes 
durch beide Eltern entweder zu gleichen 
Teilen, 50:50, oder zu ähnlich großen Tei-
len. Damit geht die Ära des Residenzmo-
dells zu Ende, der Regelung, dass ein Kind 
hauptsächlich bei nur einem Elternteil lebt 
– meist der Mutter –, und etwa nur jedes 
zweite Wochenende bei dem zweiten El-
ternteil, meist dem Vater. Das Motto „Einer 
zahlt, Einer betreut“ als gesetzlicher Nor-
malfall in Nachtrennungsfamilien soll da-
mit überwunden werden. 

Dass Männer mehr Umgangszeit mit 
den Kindern bekommen und nicht mehr 
die hauptsächlich zahlenden, aber abwe-
senden Väter sein sollen, klingt erst mal 
progressiv. Die Probleme bei dieser Art der 
Umverteilung liegen jedoch tiefer, sie 
bringt eine Verschärfung der finanziellen 
Unsicherheit von Müttern und Kindern 
mit sich. Denn das gesellschaftliche Fahr-
wasser, in dem Mütter Kinder bekommen, 
bleibt ja dasselbe, während der Rettungs-
ring für jene Mütter kleiner wird, die nach 
Teilzeitfalle und Karriereknick nur wenig 
verdienen. Mit der Reform des Umgangs 
und Unterhalts verbessert sich ja die Lage 
der Mütter auf dem Arbeitsmarkt nicht. 
Hier fünf patriarchale Grundpfeiler, die 
Mütter und Väter ungleichstellen:

Motherhood Penalty. So nennt man in 
der Soziologie die ökonomische „Bestra-
fung“ von Frauen, die Mutter werden. Dass 
Frauen ohnehin weniger verdienen als 
Männer – der Gender Pay Gap liegt bei 18 
Prozent –, ist bekannt. Diese Benachteili-
gung verschärft sich für Mütter rasant, be-
sonders in Westdeutschland: Eine Mutter 
verdient hier knapp 60 Prozent weniger als 
eine kinderlose Frau. Ein Grund für diese 
„Motherhood Penalty“ ist die Teilzeitfalle: 
Das mit 70 Prozent am weitesten verbreite-
te Familienmodell besteht aus männli-
chem Hauptverdiener und weiblicher Zu-
verdienerin. Den mehr als 60 Prozent teil-
zeitbeschäftigten Müttern stehen sieben 
Prozent teilzeitbeschäftigte Väter gegen-
über. Durch Anreize wie der beitragsfreien 
Mitversicherung in der Krankenkasse oder 
steuerfreien Minijobs erscheint es für viele 
Mütter wenig lohnenswert, mehr zu arbei-
ten, was eine enorme finanzielle Abhängig-
keit vom besser verdienenden Teil des Paa-
res – meist dem Mann – bedeutet. 

Subtiler zeigt sich die berufliche Schlech-
terstellung von Müttern, wenn sie aus der 
Elternzeit „zurückkehren“ – und sich nicht 
selten in einer schlechter bezahlten Position 
wiederfinden. Die Folge ist die große Alters-
armut unter Müttern. Fällt in diesem System 
auch noch Unterhalt weg, wächst das Ar-
mutsrisiko für Mütter und Kinder stark an.

Ehegattensplitting. Die Einkommen 
von Ehepaaren werden gemeinsam be-
steuert, wobei die besser verdienende Per-
son in Steuerklasse III weniger Steuern 
und die weniger verdienende Person in 
Steuerklasse V vergleichsweise viele Steu-
ern zahlt – knapp 90 Prozent in dieser 
„teuren“ Steuerklasse sind Frauen. Das 
Splitting lohnt vor allem dann, wenn die 
Einkommen weit auseinanderliegen – 
oder eine Person gar nicht erwerbstätig 
ist. Für viele Ehefrauen lohnt es sich nicht, 
mehr zu arbeiten, weil der Mehrverdienst 
damit in großen Teilen direkt an das Fi-
nanzamt wandern würde. Während sich 
ein Karriereaufstieg beim Partner steuer-
lich durchaus lohnt. Väter verdienen auch 
deshalb häufig besser als Mütter. Nach ei-
ner Scheidung kann dieses Splitting in 
existenzielle Notlagen führen, die durch 
wegfallenden Unterhalt bei einem Wech-
selmodell noch verschärft werden.

Patriarchat Väter sollen sich 
mehr um Kinder kümmern 
und nicht nur zahlen? Klingt 
progressiv. Das Problem: 
Die Ungleichheit sitzt tiefer

Kinderarmut. Jedes fünfte Kind in 
Deutschland ist von Armut betroffen oder 
bedroht. Nach langem Kampf in der Bun-
desregierung stellte der FDP-Finanzminis-
ter Christian Lindner der Kindergrundsi-
cherung gerade einmal 2,4 Milliarden Euro 
zur Verfügung. Dass das Ehegattensplitting 
den Staat jährlich fast zehn Mal so viel kos-
tet, spricht Bände. Und nun will die FDP 
den Kindesunterhalt reduzieren und damit 
das Geld, das Kindern bei ihren Müttern im 
Alltag zur Verfügung stehen soll?

Überteuertes Wohnen. Mit reduziertem 
Unterhalt wird die Miete für viele getrennt 
lebende Mütter nicht mehr zahlbar sein. 
Für sie kann die geplante Unterhaltsreform 
zwangsweise Umzüge in kleinere Wohnun-
gen und andere Stadtteile bedeuten. Wenn 
Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbrin-
gen, bedeutet das ja nicht, dass für die Müt-
ter dadurch weniger Kosten entstehen: Die 
Miete für die Wohnung mit dem Kinder-
zimmer muss trotzdem gezahlt werden. 
Aber auch für mitbetreuende Väter ent-
steht nach einer Trennung Platzbedarf für 
das Kind – auch Väter müssen dadurch 
mehr Miete zahlen. Die Wohnkostenbelas-
tung liegt für viele Menschen inzwischen 
ohnehin schon bei der Hälfte des Einkom-
mens. Der Kostendruck für getrennt leben-
de Eltern steigt also, was nicht selten in 
feindseligen Streits vor dem Familienge-
richt kulminiert. Würde der Staat Eltern in 
der Miete entlasten, würde das Druck neh-
men. Wirksame politische Werkzeuge für 
bezahlbaren Wohnraum gibt es, sie müs-
sen nur genutzt werden.

Mental Load. Die Mutter als wichtigste 
Bezugsperson für das Kind prägt noch im-
mer unser traditionelles Familienbild – 
und andersherum: Vätern trauen wir häu-
fig nicht zu, für das Kind emotional so 
wichtig zu sein wie eine Mutter. Die ent-
sprechende Sozialisation beginnt früh: 
Mädchen kriegen Puppen, später folgt der 
Spielherd. Jungs kriegen Autos, später folgt 
das Ballerspiel. Eine Konsequenz aus der 
vergeschlechtlichten Erziehung – die in 
Kita und Schule institutionalisiert wird – 
ist die ungleiche Verteilung mentaler Ver-
antwortung. Den Überblick über die nächs-
te Kleidergröße der Kinder, die Inhalte im 
Kühlschrank, die Termine – die Managerin-
nen in heterosexuellen Paarbeziehungen 
sind meist die Frauen. Und das setzt sich 
auch nach Trennungen fort: Ein Vater, der 
diese Managementaufgaben nie überneh-
men musste, lernt sie nicht auf Knopf-
druck. Die derzeitige ungleiche Belastung 
ist weder sichtbar noch messbar – und wird 
deshalb wohl kaum Eingang in die Berech-
nungen im neuen Unterhaltsrecht finden. 
Sie manifestiert sich aber durchaus zeit-
lich: Wer Einkaufslisten schreibt, Termine, 
Geschenke und Verabredungen koordi-
niert, hat weniger Zeit zum Geldverdienen. 

All diese Schieflagen zeigen: Das Prob-
lem liegt nicht im Anspruch der Umgangs-
rechts- und Unterhaltsreform, die Betreu-
ung für Kinder nach einer Trennung an-
ders zu verteilen. Das Problem ist, dass die 
sozialstaatlichen Versäumnisse, innerhalb 
derer diese Betreuung stattfindet, nicht an-
gegangen werden. Der Sozialstaat sollte die 
Rahmenbedingungen für gleichberechtigte 
Sorgearbeit von Anfang an schaffen: durch 
ernsthafte Anreize zu einer paritätischen 
Aufteilung der Elternzeit, durch die Ab-
schaffung des Ehegattensplittings, durch 
niedrige Mieten und einen Paradigmen-
wechsel hin zu vollbezahlter Teilzeit für 
alle. Dass um den Unterhalt gestritten 
wird, müsste nicht so sein, wenn die Gesell-
schaft die Verteilung ihrer Arbeit, deren 
Bezahlung und ihre Geschlechterbilder 
überdenken würde. Wenn aber alles so 
bleibt, wie es ist, und nur die Väter müssen 
weniger Unterhalt zahlen – dann bleiben es 
die Mütter, die für die Schieflage zahlen. 
Und die bei ihnen lebenden Kinder.

„Einer zahlt, 
Einer betreut“ 
soll nach Willen 
der Regierung 
nicht mehr der 
Normalfall sein 

Wie Mütter arm  
gemacht werden

Ein Vierteljahrhundert nach der 
letzten großen Reform des 
Sorge- und Umgangsrechts 

liegen nun Pläne der Bundesregie-
rung vor, „moderne Familienkons-
tellationen“ besser zu berücksichti-
gen: Queere Mütter sollen hetero-
Eltern rechtlich gleichgestellt, 
Trennungsfamilien unterstützt 
werden. Es soll aber auch mehr Be-
treuungsrechte für Väter geben, 
was besonders in Fällen gewalttäti-
ger Partner ein Problem darstellt, 
das Asha Hedayati als Anwältin 
schon lange beschäftigt. 

der Freitag: Frau Hedayati, haben 
Sie etwas gegen die Modernisie-
rung des Familienrechts?
Asha Hedayati: Natürlich müssen 
sich Politik und Gesetze dem  
gesellschaftlichen Wandel anpas-
sen. Regenbogen- und Patchwork-
familien gibt es ja schon lange,  
sie müssen der heteronormativen 
Familie in allen Lebensbereichen 
gleichgestellt werden. Aber zu-
gleich sind die konkreten Pläne der 
Regierung so widersprüchlich, 
dass es mich wütend macht.
Was macht Sie wütend? Das  
Papier enthält explizit den Satz: 
„Ein gemeinsames Sorgerecht 
soll nicht nur bei Gewalt gegen-
über dem Kind, sondern auch bei 
Partnerschaftsgewalt regelmä-
ßig nicht in Betracht kommen.“ 

Das ist ein wichtiger Fortschritt, 
spiegelt zugleich aber nur wider, 
wozu Deutschland durch die Istan-
bul-Konvention seit 2018 völker-
rechtlich verpflichtet ist. Sorgerecht 
und Umgänge sind unterschied-
liche Fragen. Sorgerecht heißt etwa: 
Welche Kita, welche Schule besucht 
das Kind? Darf das Kind geimpft 
werden? Umgang heißt: Mit wel-
chem Elternteil lebt das Kind wie 
viel Zeit? Wenn das Wechselmodell 
bei der Erziehung getrennt leben-
der Paare als Leitbild festgelegt wer-
den soll, wie Justizminister Marco 
Buschmann das durchsetzen will, 
ist das ein großer Eingriff. Selbst 
wenn es keine häusliche Gewalt 
gibt, entspricht das Wechselmodell 
längst nicht immer dem Kindes-
wohl. Es setzt eine gute Kooperati-
on zwischen den Eltern voraus. 

Fehlt die, besteht die Gefahr von 
Loyalitätskonflikten für das Kind. 
Und für eine Gewaltbeziehung 
wäre ein gesetzlich angeordnetes 
Wechselmodell eine Katastrophe. 
Häufig wird die sogenannte 
Nachtrennungsgewalt massiver, 
wenn eine Betroffene es wagt,  
sich zu trennen. Dann versucht der 
Ex-Partner über die Umgänge mit 
dem Kind oft weiter, die Partnerin 
zu destabilisieren, er setzt sie  
neuer Gewalt aus, übt Kontrolle aus 
und demonstriert seine Macht.  
So etwas geht immer zulasten der 
Kinder. 
Das Wechselmodell hat auch 
Auswirkungen auf das Unter-
haltsrecht. Das Justizministerium 
will, dass grundsätzlich beide  
Eltern den Kindesunterhalt zah-
len müssen, wenn sie das Kind 
entweder halbe-halbe betreuen, 
oder zu einem Drittel und zu  
zwei Dritteln. 
Das ist nicht akzeptabel. Eine sol-
che Regelung würde vor allem 
wohlhabenden Vätern helfen, die 
bei etwas mehr Betreuung der  
Kinder viel weniger Unterhalt zah-
len müssen. 42 Prozent der Allein-
erziehenden in Deutschland sind 
von Armut bedroht, und fast aus-
schließlich sind das Mütter. Denen 
bringt die geplante Regelung gar 
nichts. Die Väter – auch die gewalt-
tätigen Ex-Partner –, die um das 

Wechselmodell kämpfen, tun das 
nicht selten, weil sie Unterhalt  
sparen wollen. Und nur 25 Prozent 
der Kinder in Trennungsfamilien 
erhalten den Mindestunterhalt.  
Für Sie ist das Wechselmodell 
kein Vorbild? 

Doch, natürlich. Wenn sich ge-
trennte Eltern gut verstehen, und 
das ist ja zum Glück in vielen Fäl-
len so, dann ist das Wechselmodell 
für alle Beteiligten ein Vorteil. Das 
Kind erlebt, dass es mehrere enge 
Bezugspersonen hat, die Verant-
wortung übernehmen. Aber dafür 
muss es die Bereitschaft zur  
Kommunikation und Kooperation 
geben. Auch ist dieser Weg zur 
Gleichberechtigung nur dann 

Im Gespräch Die Rechtsanwältin Asha Hedayati ist besorgt, dass Mütter 
und Kinder unter der geplanten Reform des Familienrechts leiden

„Bei Gewalt ist das  
Wechselmodell katastrophal“

Ist ein guter Vater ein 
zahlender Vater?

von Elsa Koester

D ies ist die Geschichte eines Er-
ziehers, der 1.700 Euro ver-
dient, 850 Euro Miete für sich 
und seinen Sohn zahlt und 
403 Euro Kindesunterhalt an 

die Mutter überweist. Es ist die Geschichte 
eines Mannes, der sich gerne mehr um 
sein Kind kümmern will, aber in die zah-
lende Rolle gedrängt wird. Dies ist die gan-
ze Wahrheit – jedenfalls für Maximilian*.

Maximilians kleine Tochter schläft gera-
de im Nebenzimmer, es ist Mittag, der 
zweifache Vater ist in Elternzeit und hat 
eine Stunde Zeit, eineinhalb, wenn die klei-
ne Lotte noch ein bisschen länger schlum-
mert, was gar nicht so unwahrscheinlich 
ist, denn sie ist früh aufgewacht heute und 
war vorhin ganz schön müde. Der Große, 
Fynn, ist noch in der Schule, aber das spielt 
für Maximilian heute keine Rolle. Fynn ist 
unter der Woche fast immer bei seiner 
Mutter Stefanie, nur jede zweite Woche 
Freitag bis Dienstag und dazwischen im-
mer montags lebt er bei Maximilian. 

Das Umgangsmodell für Fynn wurde von 
einem Familienrichter festgelegt. Es ist 
eine Mischung aus dem Residenzmodell, 
bei dem das Kind eigentlich bei der Mutter 
lebt und nur jedes zweite Wochenende 
beim Vater bespaßt wird, und dem Wech-
selmodell, bei dem das Kind je zur Hälfte 
zwischen den Eltern pendelt. Wie der 
zwölfjährige Fynn lebt, steht damit genau 
im Zentrum der Familienpolitik der Am-
pel-Regierung: Justizminister Marco 
Buschmann (FDP) plant zusammen mit der 
grünen Familienministerin Lisa Paus Än-
derungen im Umgangsrecht: Nach einem 
aktuellen Eckpunktepapier soll das Wech-
selmodell gesetzlich erleichtert werden. 
Auch die Unterhaltsregelung will die FDP 
ändern: Wenn ein Vater sich mehr als 29 
Prozent der Zeit um das Kind kümmert, 
soll er nicht mehr den vollen Kindesunter-
halt an die Mutter zahlen müssen. 

Noch aber sind diese Änderungen nicht 
in Kraft. Maximilian wünschte, sie hätten 
zum Zeitpunkt seiner Trennung schon ge-
golten. Denn heute ist Mittwoch, Fynn ist 
bei seiner Mutter, wie 62 Prozent der Zeit. 
Maximilian erzählt, wie es dazu kam, dass 
er sich die Hälfte der Zeit um seinen Sohn 
Fynn kümmern wollte, sich jetzt aber nur 
wenig kümmert, aber dafür viel zahlt.

2016 war Fynn fünf Jahre alt und Maxi-
milian liebte seine Elternrolle, aber seine 
Partnerrolle liebte er nicht mehr: „Es lief 
schon länger nicht mehr zwischen Stefanie 
und mir, für uns beide nicht. Ich war dann 
derjenige, der den Schlussstrich setzte.“ Da-
mals lebte die kleine Familie in einer 
Wohngemeinschaft, Maximilian beschloss, 
auszuziehen. Die Betreuung von Fynn 
wollte er weiter übernehmen, am liebsten 
im Nestmodell: Fynn sollte in der WG woh-
nen bleiben, seine Eltern sollten sich je-
weils die Hälfte der Zeit mit der Betreuung 
abwechseln. Schließlich entwickelte es sich 
so, dass Fynn jedes zweite Wochenende 
mit seinem Vater in die neue Wohnung  
und Maximilian zwei Tage pro Woche zu 
Fynn in die alte Familienwohnung kam. 
Macht sieben Tage pro 14 Tage Betreuung 
durch Maximilian – nur dass Fynn die 
meisten Nächte bei der Mutter verbrachte.

Und der Unterhalt?
„Niemand hat Unterhalt gezahlt“, sagt Ma-
ximilian. „Das Kindergeld ist erst mal auf 
mein Konto gewandert. Ich habe davon 
den Hort bezahlt und die Hälfte von dem, 
was übrig war, auf Stefanies Konto über-
wiesen. Wir haben alle Kosten geteilt, wenn 
Fynn eine neue Brille brauchte oder die 
Klassenfahrt, Klamotten und so weiter.“ Al-
les ganz genau fifty-fifty? „Okay, wenn man 
genau hinschaut, hat Fynns Mutter ein 
Abendessen und zwei Frühstücke die Wo-
che mehr bezahlt.“ Und wer kam für die 
Nestwohnung auf? „Also die Miete für die 

Nestwohnung hat Stefanie bezahlt. Aber 
ich musste ja auch die Miete für mich und 
Fynns Zimmer bei mir zahlen! Und ich hat-
te Stefanie unseren alten Mietvertrag über-
lassen, obwohl ich selber gerne dort geblie-
ben wäre – zu dem Preis findet man heute 
nichts mehr. Ich aber musste mir ein neu-
es, teures Zimmer suchen, weil sie nicht 
umziehen wollte. Wieso sollte ich zwei 
Mieten für Fynn zahlen, von meinem Er-
ziehereinkommen? Stefanie verdiente 
mehr als ich. Ich fand die Regelung fair.“

Nur drehte sich die Welt nach der Tren-
nung weiter. Die Mitbewohner in der alten 
Familienwohnung waren, wie sich heraus-
stellte, doch eher Maximilians als Stefanies 
Freunde. Sie zogen aus. Maximilians Le-
bensmittelpunkt verschob sich in seine 
neue WG, er hatte eine neue Partnerin, in 
der alten Wohnung fühlte er sich zuneh-
mend unwohl: „Fynn machte damals 
schon viel allein, er las und spielte gerne 
für sich, ich hatte dann nichts zu tun, kein 
eigenes Zimmer mehr, Stefanie nebenan ... 
Ich hing in der Wohnung meiner Ex herum 
und fragte mich: Warum machen wir nicht 
das Wechselmodell, die Hälfte der Zeit ist 
Fynn bei mir, dort, wo ich lebe?“

Maximilian sprach Stefanie darauf an. 
Sie wollte das Betreuungsmodell aber nicht 
ändern. Warum nicht? Es gibt inzwischen 
eine schriftliche Erklärung von Stefanie 
dazu, weil der Streit vor Gericht landete. Es 
ist eine Liste von Bedenken über Maximili-
ans Betreuungsfähigkeiten, es geht um die 
Frage, ob ein Augenpflaster einmal aufge-
klebt wurde oder nicht, sodass der Richter 
sich fragte: Wenn die Eltern in schriftlichen 
Stellungnahmen über Fynns Augenpflaster 
diskutieren, sind sie wirklich in der Lage, 
die 50:50-Betreuung für ihr Kind zu koordi-
nieren? Der Richter schien das zu bezwei-
feln und entschied: Jedes zweite Wochen-
ende freitags bis dienstags und den Mon-
tag dazwischen ist Fynn bei Maximilian, 
den Rest der Zeit dazwischen bei Stefanie.

Maximilian konnte es nicht fassen. „Als 
der Bescheid kam, fiel ich zwar nicht mehr 
aus allen Wolken“, sagt er, „weil die Gesprä-
che mit den Anwälten mir zuvor schon 
klargemacht hatten, wie es kommen kann, 
aber ...“ Den Rest sagt er mit einem leichten 
Schulterzucken. „Ich meine, die Verfah-
rensbeiständin hat Fynn nur gefragt, ob er 
sich vorstellen kann, fünf Tage am Stück 
seine Mutter nicht zu sehen.“ Pause. „Sie 
kam gar nicht darauf, Fynn zu fragen, ob er 
sich vorstellen kann, seinen Vater fünf Tage 
am Stück nicht zu sehen!“

Es gibt keine Engel in dieser Geschichte 
der zwei ganzen Wahrheiten. Maximilian 
bekam Panik, ihm wurde klar: Wenn 
nichts passiert, dann würde er Fynn sehr 
wenig sehen. „Ich sagte ihm: Der Richter 
wird dich fragen, was du willst, und wenn 
du nicht sagst, dass du auch zu mir willst, 
dann wird das nicht passieren.“ Fynn sagte 
genau das dem Richter: Papa hat gesagt, 
dass ... „Und das fand der Richter dann 
nicht so gut.“ War auch nicht so gut, oder? 
Kopfschütteln. „Nein.“ Schulterzucken. 
„Cool war das nicht, das weiß ich.“ Pause. 
„Ich hätte nie ausziehen dürfen. Sobald 
ich ausgezogen bin, hatte ich kaum eine 
Chance auf eine 50:50-Betreuung. Ich 
wollte die Wohnung übernehmen, aber 

Elternschaft Das Kind lebt bei der Mutter, der Vater zahlt Unterhalt: Auch 
Fynn lebt dieses Familienmodell. Sein Vater findet das unfair, auch die Ampel 
will das Gesetz für Umgang und Unterhalt ändern. Einfach wird das nicht

meine Ex-Partnerin blieb einfach da und 
ich überließ sie ihr. So war ich dann derje-
nige mit Begründungsschwierigkeiten, 
warum Fynn in eine andere Wohnung 
kommen soll, zu seinem Vater. Wäre ich 
eine Frau, eine Mutter – dann hätte das 
wohl anders ausgesehen.“

Wimmern durch das Babyphone, Maxi-
milian geht ins Nebenzimmer, vier, fünf 
Minuten, dann ist Ruhe, er kommt wieder, 
„sie ist noch mal eingeschlafen“. Die Mutter 
der Kleinen arbeitet, Maximilian hat zehn 
Monate Elternzeit, im Moment bekommt 
er 508 Euro Elterngeld. „Aber dem Gericht 
ist das egal“, sagt er, „ob ich Elternzeit habe 
oder Teilzeit arbeite, ob ich Fynn mehr be-
treuen will, das zählt alles nicht: Ich muss 
Unterhalt zahlen, als würde ich Vollzeit ar-
beiten, Punkt. Ich hätte nie gedacht, dass es 
einfach egal ist, ob man null Prozent oder 
zu 38 Prozent sein Kind betreut?!“ Blitze 
aus Maximilians Augen, aber seine Stimme 
wird nicht laut, er spricht ruhig. „Das 
macht mich sauer. Sie kriegt von mir 403 
Euro im Monat, plus 250 Euro Kindergeld.“

Fynns teure Bergschuhe
Als Erzieher arbeitet Maximilian 30 Stun-
den pro Woche. Der Richter rechnete sein 
Einkommen trotzdem auf Vollzeitver-
dienst hoch, also 1.960 Euro statt der tat-
sächlichen 1.711 Euro Einkommen, „er sagte 
mir: Als Erzieher finden Sie doch eine volle 
Stelle!“ Würde er auch, oder? „Ja, würde ich, 
aber dafür müsste ich die Kita wechseln, 
und ich hätte weniger Zeit mit meinen Kin-
dern. Das möchte ich nicht.“

Die Pläne der Bundesregierung findet er 
trotzdem nicht überzeugend. „Fair ist das 
immer noch nicht. Ich finde, man muss 
sich einfach anschauen, was für Kosten bei-
de Eltern haben, was sie verdienen – und 
die Kosten danach aufteilen.“ Dass die 
meisten Mütter nach der Geburt weniger 
verdienen als die Väter, dass die meisten 
alleinerziehenden Mütter von Armut be-
droht sind, das weiß der Erzieher. „Aber das 
ist bei uns einfach nicht der Fall. Stefanie 
verdient definitiv mehr als ich.“

Was Maximilian ablehnt: die Aufteilung 
in den zahlenden Vater und die betreuende 
Mutter. Was er will: fifty-fifty. „Das wäre 
auch cool für Fynn! Wieso ist denn bei 
Fynns Mutter alles da, von mir mitfinan-
ziert, Spielzeug, cooles Essen und Geld für 
Ski-Kurse? Und hier kann ich Fynn wenig 
bieten, hier gehen wir bei Lidl einkaufen?“

Es wird Zeit für die Frage, schon länger 
schwebt sie in Maximilians Küche: Wie 
kam es dazu, dass Stefanie sich den Unter-
halt einklagen musste? Der Unterhaltsbe-
schluss war im Mai. Gezahlt hat Maximili-
an im Januar. „Ich zahlte dann alles nach.“ 
Aber erst, nachdem das Gericht die Pfän-
dung androhte?“ „Ja. Toll war das nicht.“

Und hier fängt die andere ganze Wahr-
heit an, eine Wahrheit, die Stefanie erzäh-
len könnte, ebenso wie die Mütter von 47 
Prozent aller Trennungskinder, die keinen 
Unterhalt bekommen, weil nur 25 Prozent 
aller Trennungsväter den Unterhalt regel-
mäßig zahlen. Hier fängt die ganze Wahr-
heit einer Mutter an, die vom Partner ver-
lassen wird, der auszieht und den Sohn in 
eine fremde WG mitnehmen will. Die 
Wahrheit einer Mutter, die den Unterhalt 
erst einklagen und dann mit Pfändung 
drohen muss, bis der Vater zahlt. Aber eine 
solche Mutter hat nach zwei Jahren Um-
gangsverfahren und Unterhaltsverfahren 
möglicherweise genug und möchte ihre 
ganze Wahrheit nicht mehr erzählen, bitte.

So endet diese Geschichte der halben 
Wahrheiten bei Maximilian, der mit seinem 
Sohn Fynn nun wandern geht. Aus den al-
ten Wanderschuhen, die Fynn zum Urlaub 
mitbringt, ist er leider gerade rausgewach-
sen, also kauft sein Vater ihm neue. Für 85 
Euro. Wer diese Kosten übernimmt? Das will 
Maximilian noch klären, mit Fynns Mutter.

* Alle Namen von der Redaktion geändert

„Ob ich meinen 
Sohn 38 Prozent 
oder gar nicht 
betreue, macht 
heute null 
Unterschied“

glaubwürdig, wenn die Sorgearbeit 
schon mit Beginn der Schwanger-
schaft fair aufgeteilt wird. 
Was wäre denn eine richtige Ant-
wort auf die wachsende Gewalt 
gegen Frauen und Kinder?
Die Pläne aus Buschmanns Justiz-
ministerium liefern da wenig,  
das Eckpunktepapier zum geplan-
ten Gesetz enthält nicht einen Satz 
dazu, dass Gerichte sehr geringe 
Kapazitäten haben und nur wenig 
Kenntnisse über Dynamiken  
gewalttätiger Beziehungen. Darin 
steht nichts über Fortbildungen 
für Richter:innen, nichts über  
Täterarbeit. Es besteht die Gefahr, 
dass Gerichte „im Zweifel“ auf  
das Wechselmodell zurückgreifen. 
Immerhin: Der Begriff Eltern-
Kind-Entfremdung fehlt im  
Papier. Er suggeriert, dass Müt-
ter den Vätern die Kinder mit  
Lug und Trug gezielt entfremden 
wollen und so entziehen.
Der Begriff Eltern-Kind-Entfrem-
dung kommt aus der Väterrecht-
ler-Lobby. In vielen anderen Län-
dern darf er in familiengericht-
lichen Verfahren gar nicht mehr 
eingeführt werden. In Deutschland 
sind wir gerade mal dabei, ihn in-
frage zu stellen. Das zeigt, wie weit 
wir in den Debatten zurück sind.

Matthias Meisner  
führte das Gespräch

„42 Prozent 
der getrennt 
lebenden 
Mütter sind 
von Armut  
bedroht“

Asha 
Hedayati  
vertritt als 
Rechtsanwäl-
tin gewalt-
betroffene 

Frauen in Trennungs-, Schei-
dungs- und Gewaltschutzverfah-
ren. Außerdem bildet sie 
Sozialarbeiter*innen für Frauen-
häuser aus. Ihr Buch Die stille 
Gewalt. Wie der Staat Frauen 
alleinlässt erschien 2023

Platzwunden, Protest, Party: Familienalltag in seiner 
chaotischen Schönheit, hier festgehalten vom 

US-amerikanischen Fotografen Alexander Coggin
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